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Gemeinde Oberaudorf 6. Flachennutzungsplananderung ,,Hoffeldring'

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 14.05.2024 die 6. Anderung des Flachennutzungs-

plans im Bereich des Baugebiets ,,Ostlich Hoffeidring" beschlossen. Der Anderungsbe-
schluss wurde am 22.07.2024 ortsublich bekannt gemacht.

2. Der Vorentwurf der Flachennutzungsplanänderung mit Begrundung und Umweltbericht in

der Fassung vom 14.05.2024 wurde gemaR § 3 Abs. I in der Zeit yam 24.07.2024 bis

27.08.2024 im Rathaus ausgelegt und im Internet veroffentlicht. Gleichzeitig erfolgte die Be-

teiligung der Behorden und Trager offentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 1 BauGB.

3. Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 26.11.2024 über die eingegangenen Stellungnah -

men beraten und den Billigungs- und Auslegungsbeschluss für den Entwurf der Flächennut-

zungsplananderung gefasst.

4. Der Entwurf der Flachennutzungsplananderung mit Begründung und Umweltbericht in der

Fassung vom 26.11.2024 wurde gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 23.12.2024 bis

29.01 .2025 im Rathaus ausgelegt und im Internet veröffentlicht. Gleichzeitig erfolgte die Be-

teiligung der Behörden und Trager Offentlicher Belange gemall § 4 Abs. 2 BauGB.

5. Der Gemeinderat hat in der Sitzung yam 25.02.2025 über die vorgebrachten Bedenken und

Anregungen beraten und abgewogen.

6. Die Gemeinde Oberaudorf hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 25.02.2025 die 6.
Anderung des Flachennutzungsplans in der Fassung vom 25.02.2025 festgestellt.

7. Das Landratsamt hat die 6. Flachennutzungsplanänderung mit Bescheid vom ..................

Nr ..................... gema1 §6 BauGB genehmigt.

8. Die Erteilung der Genehmigung der 6. Flachennutzungsplanänderung wurde am

gema1 §6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.
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2 PLANUNGSKONZEPT

Anlass und Bestand

Zwischen dem Wohngebiet am Hoffeidring und der Bahnhinie soil auf einer derzeit grunlandwirt-
schaftlich genutzten Wiese em okologischer Gemuse- und Gartenbaubetrieb mit Anbaumetho-

den der Permakultur entstehen. Dazu ist neben der Umwandlung von Grunland in Garten- und
Ackerflächen auch die Errichtung eines Wohn- und Betriebsgebaudes erforderlich.

Planungskonzept

Im kommunalen Flachennutzungsplan der Gemeinde Oberaudorf ist im Planungsgebiet elne
Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Dies entspricht zwar im Wesentlichen der geplanten
Nutzung, lässt aber keine der das Vorhaben erforderlichen baulichen Anlagen wie Betriebs- und
Lagerflachen sowie em Wohngebaude zu. Um die Nutzung Uber einen Bebauungsplan konkre-

ter bestimmen zu kOnnen, wird das Planungsgebiet neu als Sondergebiet mit der Zweckbe-
stimmung ,,Landwirtschaft Permakultur" dargestelit.

Im Süden wird die für die Eingriffe erforderliche und auf Bebauungsplanebene festgesetzte
Ausgleichsfiache nachrichtlich in den Flachennutzungsplan übernommen.

Die im Flachennutzungsplan bisher noch dargesteilte, im Rahmen der Errichtung der Lärm-
schutzwand an der Bahnlinie aber bereits entfallenen Bäume werden aus der Plandarstellung
entfernt. Ersatzpflanzungen werden im Rahmen der Bebauungsplanung geregelt.

Die zukunftige Flachenverteilung im Planungsgebiet sieht demnach wie folgt aus:

Bezeichnung GroBe ha

Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,,Landwirtschaft Permakultur" 0,4

Grun- und Ausgleichsflachen 0,1

Gesamt 0,5

Tab. I Ubersichf Uber die geplante Flachenven'eilung nach der FNP-Anderung
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Der Umweltbericht hat die Aufgabe, dazu beizutragen, dass zur wirksamen Umweltvorsorge die
Auswirkungen auf die Umwelt fruhzeitig und umfassend ermittelt, beschrieben und bewertet
werden. Die nachstehende Tabelle gibt eine Ubersicht zu den wichtigsten Ergebnissen des
Umweltberichts:

SchutzgUter Erheblichkeit der
Auswirkungen

Fläche gering

Boden gering

Wasser Oberflachenwasser -

Grundwasser gering

Pflanzen, Tiere, Biologische
Vielfalt

Pflanzen gering

Tiere gering

Biologische Vielfalt gering

Menschliche Gesundheit Lärm gering

Erholung

Klima I
Klimawandel

Klima gering

Kilmawandel gering

Kulturelles Erbe Baudenkmaler -

Bodendenkmäler gering

Landschaftsbild gering

Tab. 2 Zusammenfassende Ubersicht zur Erheblichkeit derAuswirkungen auf die relevanten Schutzguter

Wie die zusammenfassende Tabelle zeigt, sind uberwiegend geringe Auswirkungen zu erwar-

ten. Diese Einschatzung beruht vor allem auf der geplante nachhaltigen Wirtschaftsweise sowie
die vergleichsweise geringe naturschutzfachliche Bedeutung des Eingriffsgebiets.

In Bezug auf das Schutzgut Wasser sind im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren Moglich-
keiten zur Vermeidung vor aUem im Hinblick auf mogliche Gefahrdungen durch Uberfiutungen
bei Starkregen zu prufen. Zudem sind abhängig vom Grundwasserflurabstand ggf. baubedingte
Eingriffe ins Grundwasser zu vermeiden.

Die erforderlichen Ausgleichsflachen kOnnen bel angepasster Planung im Gebiet untergebracht
werden.

Auf Flachennutzungsplanebene wird kein Monitoring festgelegt. Es wird empfohlen, im Rahmen
der Bebauungsplanung em Monitoring in Bezug auf die Hochwasserrisiken rn Planungsgebiet
vorzusehen.
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4 ART UND WEISE DER BERUCKSICHTIGUNG DER ERGEBNISSE DER
OFFENTUCHKE!TS UND BEHORDENBETEUGUNG

Die Anregungen im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit sowie der Behörden und der
sonstigen Trager öffentlicher Belange wurden bei der Anderung des Flachennutzungsplans be-

rUcksichtigt und in die Abwagung eingestellt. Die Auswertung der eingegangenen Stellungnah -

men im Rahmen der baugesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren gemaa den § 3
und 4 BauGB an ag. Bauleitplanverfahren sowie die einzelnen Abwagungen und Abstimmun-
gen des Planungstragers sind in den jeweiligen Sitzungs-Niederschriften dokumentiert.

Nachfolgend werden die in Folge der Stellungnahmen durchgefuhrten Ergänzungen oder Ande-
rungen der Planunterlagen zusammenfassend dargelegt:

FrUhzeitigen ffentIichkeits- und Behordenbeteiligung gemäI § 3.1 bzw. 4.1 BauGB

Von der Offentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgeben.

Die Stellungnahmen der Trager öffentlicher Belange fUhrte zu folgenden Anpassungen der
Planunterlagen:

Name des Tragers öffentlicher Belange j Zusammenfassende Erläuterung der Anderung

Eisenbahn-Bundesamt I Landratsamt Beauftragung eines Schalltechnischen Gutachtens sowie eines
Sachgebiet mmissionsschutz ErschUtterungsgutachtens

- Elnarbeitung der Ergebnisse in die Planunterlagen

Landratsamt Rosenheim, SG Bauleitpla- - Anderung der Plandarstellung von einem bisher vorgesehen
nung ,,Mischbaufläche/Flache für die Landwirtschaft" in em Sonderge-

biet mit der Zweckbestimmung ,,Perrnakultur Landwirtschaft"

Abb. I Uberbiick Uber die Plananderungen, die sich aus den Stellungnahmen der Trager Offentlicher Belange im
Rahmen der frUhzeitigen BehOrdenbeteiligung ergeben haben

Beteiligung der Offentlichkeit sowie der Trager öffentlicher Belange gemäl § 3.2 bzw. 4.2
BauGB

Von der Offentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgeben.

Die seitens der Trager öffentlicher Belange vorgebrachten Stellungnahmen erforderten keine
Anderung der Planunterlagen mehr.

5 GRUNDE FÜR DiE WAHL DER VORLIEGENDEN PLANUNGSVARIAN-
TE (ALTERNATIVENPRUFUNG)

Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung ist im Rahmen der AlternativenprUfung vorrangig
die Frage zu klären, ob andere Standorte für die geplante Entwicklung in Frage kamen und Wa-

rum vorliegende Variante gewahlt wurde.
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Alternativen zum voriegenden Standort liegen allerdings nicht var, da für das geplante Vorha-

ben bereits erschlossene Flächen in Siedlungsnahe andernorts nicht verfugbar sind.

Oberaudorl, den 25.03.2025
if

Dr. Matthias Bernhardt, Erster BUrgermeister
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